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MAG. VI KTO R KU MA 
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des Nationalrates XVlll. Geseugebungspcüüdc 
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A-1030 Wien, Radetzkystraße 2 
Tel. (0222) 71162-9100 
Teletex (232) 3221155 
Telex 613221155 
Telefax (0222) 7137876 
DYR: 009 02 04 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Rosenstingl und Kollegen vom 4. März 1992, 

Zl. 2554/J-NR/1992 "Die Aktivitäten der Böhler 

Pneumatik - Vertriebstochtergesellschaft Böhler 

Ladetechnik" 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG sind der Nationalrat und der Bundes­

rat befugt, die GeschäftsfUhrung der Bundesregierung zu Uber­

prUfen, deren Mitglieder Uber alle Gegenstände der Vollzie­

hung zu befragen und alle einschlägigen AuskUnfte zu verlan­

gen_ Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes hat am 

11. Juli 1985 festgestellt, daß es sich bei den Handlungen der 

Betriebe der ÖIAG um ausschließlich von diesen Privat­

rechtssubjekten zu besorgende und allein ihnen zuzurechnende 

Akte handelt, die keinesfalls dem Begriff der "Vollziehung des 

Bundes" unterstellt werden können. Der Verfassungsdienst des 

Bundeskanzleramtes hat am 14. Jänner 1992 in einer neuerlichen 

Information an sämtliche Mitglieder der Bundesregierung fest­

gestellt, daß die Tätigkeit privater Rechtsträger, auch 

wenn diese (Uberwiegend) im Eigentum des Bundes stehen, außer­

halb des Be~eiches liegt, der der parlamentarischen Interpel­

lation unterliegt 0' 

Die in der Anfrage vorgelegten Fragen bezieheh sich in ihrer 

Gesamtheit unmittelbar auf Handlungen von ÖIAG-Konzernunter­

nehmen und sind somit nicht Gegenstand der Vollziehung im Sin­

ne des Art. 52 B-VG. Abgesehen von der grundsätzlichen Proble­

matik der Erörterung unternehmensinterner Geschäftsvorgänge 

auch im Nationalrat wUrde sich bei einer detaillierten Beant­

wortung der Anfrage fUr mich die Schwierigkeit ergeben, daß 

ich dabei den von der Bundesverfassung vorgegebenen Rahmen 

überschreiten mUßte. 
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Ich habe dennoch Ihre Anfrage an die österreichische Indu­

strieholding AG (ÖIAG) weitergeleitet. Die öIAG stellt dazu 

folgendes fest: 

Wie sich bereits bei den letzten parlamentarischen Anfragen zu 

Unternehmen des AI-Konzerns herausgestellt hat, scheint es un­

vermeidbar zu sein, daß die dazu erteilten Informationen auch 

die Presse, die öffentlichkeit und die Konkurrenzbetriebe er­

reichen, was sich bereits geschäftsschädigend ausgewirkt hat. 

Es wird daher um Verständnis dafür ersucht, daß im Sinne des 

Bemühens um eine weitere erfolgreiche Geschäftstätigkeit diese 

Umstände bei der nachstehenden Beantwortung der Fragen mitbe­

rücksichtigt werden. 

Zu Frage 1: 
"Welche Entwicklungsarbeiten 
erbracht, die eine Vergütung 
ses der durch die BPI selbst 
Lader rechtfertigen ?" 

hat die Firma Böhler Ladetechnik 
von knapp 10 % des Verkaufsprei­
vertriebenen Bergbaugeräte Böhler 

Der Vertrieb der Böhler-Lader erfolgt ausschließlich durch die 

Böhler Ladetechnik Vertriebs- und Entwicklungsgesellschaft 

mbH, die das weltweite Vertriebsrecht dafür innehat. Die Böh­

ler Ladetechnik Vertriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 

ist dabei berechtigt, sich Dritter (Vertragshändler, Handels­

vertreter) zu bedienen. In diesem Zusammenhang besteht natür­

lich die sinnvolle Möglichkeit, die BPI-Auslandsvertriebstöch­

ter als Vertriebsorganisationen einzusetzen. Dabei ist zu be­

rücksichtigen, daß aufgrund der notwendigen umfangreichen Pro­

duktkenntnisse beim Verkauf der Böhler-Lader eine maßgebliche 

Unterstützung und Mitarbeit der Böhler Ladetechnik Vertriebs­

und Entwicklungsgesellschaft mbH notwendig ist. Unabhängig 

davon wurden bis dato keine Beträge an die Böhler Ladetechnik­

und Entwicklungsgesellschaft mbH überwiesen. 

Zu Frage 2: 
"Wieviele Mitarbeiter beschäftigt diese Firma zur Zeit und was 
ist deren Aufgabenbereich ?" 
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Die Böhler Ladetechnik Vertriebs- und Entwicklungsgesellschaft 

mbH beschäftigt neben der GeschäftsfUhrung weitere 2 Mitarbei­

ter. 

Zu Frage 3: 
"Warum werden. obwohl fUr die "BöhIer Lader" eigens eine Ver­
triebsgesellschaft gegrUndet wurde. diese Geräte weiterhin zu 
einem erheblichen Teil von BPI direkt vertrieben'?" 

Bis dato wurde von der Böhler Pneumatik International GmbH 

kein Gerät direkt verkauft. 

Wien, am /f6"blpt1~e 1992 

De 
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